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GEBÄUDE DER ROUTE DES BONNESFONTAINES 26 
 

ALLGEMEINE INFORMATIONEN 

 
 
1. Standort des Gebäudes 
Das Gebäude an der Route des Bonnesfontaines 26 befindet sich im Stadtteil Torry. Es ist Teil 
eines Komplexes mit einem Altersheim (Nr. 24) und einem Kinder- und Jugendheim (Nr. 30-38). 

 
 

2. Öffentlicher Verkehr 
Die Route des Bonnesfontaines 26 liegt 2 Gehminuten von der nächsten Bushaltestelle entfernt. 
Die Fahrt zum Bahnhof dauert dann 9 Minuten mit dem Bus. Fahren Sie in 5 Minuten an der 
Universität Freiburg (Miséricorde) vorbei. 
Linie 5 - Torry der TPF (Transports publics fribourgeois, Öffentlicher Verkehr Freiburg) 
Einen Busfahrplan und ein Abonnement erhalten Sie am Busbahnhof TPF in Freiburg. Siehe 
auch die TPF-Website (unter der Rubrik nützliche Adressen). 
 
 

3. Unterkunft 
Für Studierende (Universität, HES, etc.) stehen 9 Zimmer zur Verfügung. Die Größe der Zimmer 
variiert zwischen 22 und 25 Quadratmetern. Die Zimmer sind alle mit einem Badezimmer mit 
Dusche und WC ausgestattet. Es steht keine Küchenzeile zur Verfügung, jedoch können 
folgende Haushaltsgeräte im Zimmer installiert werden: kleiner Kühlschrank, Mikrowelle und 
Wasserkocher. 
Die Zimmer sind mit einer Kommode, einem Schreibtisch mit Stuhl und einem kleinen Wandregal 
ausgestattet. 
 
 
4. Schlüssel 
Dem Mieter wird ein Briefkastenschlüssel sowie ein Wohnungsschlüssel (auch zum Öffnen der 
Haupteingangstür) ausgehändigt. 
 
 
5. Keller und Dachboden 
Weder Keller noch Dachboden sind vorhanden. 
 

 
6. Wäschekammer 
Es steht keine Waschküche zur Verfügung, und es ist verboten, eine Waschmaschine oder einen 
Tumbler im gemieteten Raum aufzustellen. Es ist auch verboten, Wäsche im Zimmer zu waschen 
oder aufzuhängen. 
 

 
7. Fahrräder / Roller 
Fahrräder und Roller können in der Nähe des Haupteingangs abgestellt werden. 
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8. Parken von Autos 
Es steht keine Waschküche zur Verfügung und es ist verboten, eine Waschmaschine oder einen 
Tumbler im gemieteten Raum aufzustellen. Es ist auch verboten, Wäsche im Zimmer zu waschen 
oder aufzuhängen. 

 
 

9. Elektrizität 
Der Stromverbrauch ist im Mietpreis enthalten. 
 
 
10. Kabelnetz – Internet 
Es gibt kein WLAN-Netz, der Mieter hat die Möglichkeit, das Kabelnetz (Swisscom) zu 
abonnieren. 

 
 

11. Abfallwirtschaft 
Hausmüll darf nur in den offiziellen blauen Müllsäcken der Stadt Freiburg (in allen größeren 
Geschäften erhältlich) entsorgt werden. 
Der Mieter deponiert den sortierten Abfall an den vom Vermieter oder der Gemeinde Freiburg 
vorgesehenen Stellen. Er hält sich diesbezüglich an die entsprechenden Weisungen. In allen 
Fällen trägt der Mieter die Kosten und Steuern im Zusammenhang mit der Sortierung, 
Entsorgung und Entsorgung des Hausmülls. Detaillierte Informationen zur Sammlung, 
Beseitigung und Verwertung verschiedener Abfallarten finden Sie auf der Website der Stadt 
Freiburg, Rubrik Baudirektion, Abfallbewirtschaftung. 

 
 

12. Im Schadensfall  
Die Behebung kleinerer Schäden und die routinemäßige Wartung des Zimmers liegen in der 
Verantwortung des Mieters. 
In anderen Fällen wenden Sie sich bitte an den Hauswart (siehe Abschnitt nützliche Adressen). 

 
 

13. Die Miete 
Dem Mieter werden Einzahlungsscheine ausgehändigt. Die monatliche Miete ist im Voraus zum 
Ende des Vormonats zu zahlen. Bei Mahnung werden Gebühren erhoben. 

 
 

14. Anzahlung 
Der Gegenwert von zwei Monatsmieten ist vom Mieter vor der Schlüsselübergabe zu 
konstituieren. 
 
 
15. Untervermietung 
Eine Untervermietung ist nur mit Zustimmung des Eigentümers erlaubt. Der Vertragsmieter haftet 
weiterhin für die Zahlung des Mietpreises sowie für alle Schäden, die der Untermieter verursacht. 
 
 
16. Einwohnerkontrolle 
In der Woche nach Ihrem Einzug haben Sie die Pflicht, sich bei der Einwohnerkontrolle der 
Gemeinde Freiburg zu melden und eine Wohnsitzbescheinigung Ihrer Wohnsitzgemeinde 
vorzulegen. (siehe Abschnitt nützliche Adressen). 
 
 
17. Für mehr Informationen 
Sie können sich an die Burgergemeinde der Stadt Freiburg. 
Tel. 026 /351.78.04 
 



BURGERGEMEINDE — STADT FREIBURG — ALPENGASSE 10, 1700 FREIBURG — 026 351 78 04 — BOURGEOISIE@VILLE-FR.CH 

 
NÜTZLICHE ADRESSEN: 
 
Telefonanschluss 
Swisscom-Fribourg-Centre 
Avenue de la gare 18, 1700 Freiburg Tel. 0800.800.800 
 
 
 
Radio-/TV-Gebühr 
Serafe AG Tel. 058 201 31 67 
Case postale www.serafe.ch/de 
8010 Zurich 
 
 
 
Einwohnerkontrolle 
Rue Saint-Pierre 10 Tel. 026 351 71 31 
1700 Freiburg www.ville-fribourg.ch/controle-habitants 
Montag bis Freitag: 8:00 bis 11:30 Uhr und 14:00 bis 17:00 Uhr 
Heiligabend: bis 11:30 oder 16:00 Uhr 
 
 
 
Zentrale Abfallsammelstelle Neigles 
Rte des Neigles 50, Freiburg (Altstadt) Tel. 026 351 75 75 
1700 Freiburg www.ville-fribourg.ch/dechets/dechetterie 
Montag bis Donnerstag von 7:00 bis 11:30 Uhr und von 13:45 bis 16:30 Uhr 
Freitag und Heiligabend: 7:00 bis 11:30 Uhr und 13:45 bis 15:30 Uhr 
Samstag: 8:00 bis 11:00 Uhr 
 
 
 
Burgergmeinde der Stadt Freiburg 
Alpengasse 10, 1700 Freiburg Tel. 026 351 78 04 
Montag bis Freitag 8:00 bis 11:30 - 14:00 bis 17:00 www.ville-fribourg.ch/bourgeoisie 
 
 
 
Hauswart 
M. Christian Chappuis  Tél. 026 469 75 55 

 
 
Transports publics fribourgeois – Freiburger Verkehrsbetriebe (TPF)  
Rue Louis-d'Affry 2  Tel. 026 351 02 00 
Postfach 1536 http://www.tpf.ch 
1701 Freiburg 

 


